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StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332Bornheim
Telefon: 022279320-0, Fax: 022279320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
ÖffnungszeitenFriedhofsverwaltung:
Montag -Donnerstag 08:30 - 12:30Uhrund 14:00 - 16:00Uhr
Freitag 08:30 - 12:30Uhr
Öffnungszeiten fürGrünabfälle undElektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00Uhr
1. + 3. Sa. imMonat 09:00 - 13:00Uhr
Zusätzlich zum17.Oktober ist dieAnnahmestelle aucham10.
undam24.Oktober geöffnet.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
AlterWeiher 2, 53332Bornheim
Telefon: 02222945-460,Fax:02222945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

Kostenlose Energieberatung der Klimaregion Rhein-Voreifel
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am
22. Oktober 2020 von 14 bis 17.45 Uhr im Rathaus der Stadt
Bornheim (Maskenplicht), Anmeldung unter: 02222
945-285, tobias.gethke@stadt-bornheim.de

Energieberatung

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung: 02227 9320-77 oder
Störungsmeldung unterwww.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332Bornheim
Telefon: 02222 3716
DerZugang zuHallenbadundSauna ist zurzeit nurmit
einemOnline-Ticketmöglich.
AlleÖffnungszeitenundTicketsgibtesunter:
www.stadtbetrieb-bornheim.de/hallenfreizeitbad/oeffnungszeiten

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332Bornheim
Telefon: 02222938-565,Fax:02222938-567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Homepage: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Amtsblatt der Stadt Bornheim - Impressum
Herausgeber: Stadt Bornheim,Der Bürgermeister, Rathausstraße 2, 53332Bornheim, Kontakt: Pressestelle, 02222 945-266, pressestelle@stadt-bornheim.de

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen
Fachausschuss
„Volkshochschule“
Mittwoch, 28.10.2020, 18 Uhr,
VHS-Gebäude, Raum2,
AlterWeiher 2, Roisdorf

Stadtrat
Mittwoch, 04.11.2020, 18 Uhr,
Rheinhalle, Rheinstraße 201,
Hersel; ggf. Fortsetzung am
Donnerstag, 05.11.2020

Seniorenbeirat
Donnerstag, 12.11.2020, 15 Uhr,
Aegidius-Haus, Maaßenstraße 1,
Hemmerich

Wahlprüfungsausschuss
Mittwoch, 02.12.2020, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 03.12.2020, 18 Uhr

Telekom-Infomobil zum
Glasfaserausbau
15.09. bis 15.12.2020, Auf dem
Knickert, Dorfplatz Kardorf, Infos:
www.telekom.de/jetzt-glasfaser

Die Sitzungen sind öffentlich.
Sofern nicht ein anderer Ort
angegeben ist, finden sie im
Ratssaal des Rathauses

Bornheim, Rathausstraße 2,
53332 Bornheim, statt.

Die Termine gelten unter der
Voraussetzung, dass es nicht zu
neuen Einschränkungen kommt.

Aktuelle Informationen im
Internet unter:

www.bornheim.de oder unter
session.stadt-bornheim.de

StadtBornheimBürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an.
CDU 02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD 02222 9956331, spd-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
Bündnis 90/Die Grünen 02222 9956328,

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum 02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP 02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
Die Linke 02222 9956401,milebo@web.de

Fraktionen

V.i.S.d.P. NW: Stadt Bornheim, Der Bürgermeister, Rathaus-
straße 2, 53332 Bornheim, Redaktion: Susanne Römer-Winkler,
Pressestelle, 02222945-266, pressestelle@stadt-bornheim.de

Impressum

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter 02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift: Postfach 1140, 53308Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332Bornheim
Telefon: 02222945-0, Fax: 02222945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage: www.bornheim.de
Amt fürKinder, JugendundFamilien:
Brunnenallee 31, 53332Bornheim, 02222 9437-0
ÖffnungszeitenBürgerbüround Infocenter:
Montag -Mittwoch 07:30 - 16:00Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00Uhr
Freitag 07:30 - 12:30Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
ÖffnungszeitenBauaufsicht undBauberatung:
Montag 08:30 - 12:30Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30Uhrund 15:00 - 18:00Uhr
ÖffnungszeitenAmt für Schulen, Soziales, Senioren
und Integration:DieAbteilung fürSoziales, Seniorenund
Integration ist amMittwochgeschlossen.DieAbteilungSchulen
(Brunnenallee 31a) folgt denallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeitender übrigenÄmter:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30Uhr
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00Uhr
Besucher aller städtischenDienststellenmüssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Telekom hat mit der Vermark-
tung für die zweite Ausbauphase
des Glasfasernetzes in Bornheim
begonnen. Für Haushalte der Vor-
wahl-Bereiche 02227 und 02236
(Hemmerich, Kardorf,Merten, Rös-
berg, Sechtem, Walberberg, Wal-
dorf und Widdig), die sich bis zum
15. Dezember 2020 für einen Glas-
faseranschluss bei der Telekom
entscheiden, entfallen die Installa-
tionskostenvonrund780Euro.Aus
wirtschaftlichen Gründen indet
der Ausbau allerdings nur statt,
wenn sich in der dreimonatigen
Vermarktungsphase mindestens
2.700 Haushalte für einen Hausan-
schluss entscheiden.
Ab sofort können sich Bornheime-
rinnen und Bornheimer auch be-
quem zu Hause über das neue
Highspeed-Internet informieren.
Dafür setzt die Telekom Vertriebs-
mitarbeiter in den Ortschaften ein.
Sie sind am Outit der Deutschen
Telekom zu erkennen und weisen
sich mit einem Lichtbildausweis
und einem Autorisierungsschrei-
ben aus. Außerdem sind Infomobi-
le imAusbaugebiet unterwegs:

• Kardorf: Dorfplatz, Auf dem Kni-
ckert, montags bis freitags: 10 bis
18 Uhr, samstags: 10 bis 16 Uhr
• Walberberg: Dorfplatz, Pater-
Bertram-Platz, montags und
dienstags: 10 bis 18 Uhr
• Sechtem: Dorfmitte, Krausplatz,
mittwochs unddonnerstags: 10 bis
18 Uhr

• Merten: Dorfplatz, Kirchstraße,
freitags und samstags: 10 bis 18
Uhr

• KostenloseHotline:
0800 2266100
Alle Infos zum Glasfaserausbau
inden Interessierte unter:
www.bornheim.de/jetzt-glasfaser

Jetzt Anschlusskosten für Highspeed-Internet sparen

StadtBornheim AmtlicheBekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Bornheim in der Ortschaft Roisdorf/ Wirksamwerden

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses
der Stichwahl des/der Bürgermeisters/in der

Stadt Bornheim am 27.09.2020Die vom Rat der Stadt Bornheim
am 14.05.2020 beschlossene 9.
Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Bornheim in der
Ortschaft Roisdorf ist der Bezirks-
regierung Köln am 13.07.2020
gem. § 6 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634 ) in der derzeit gel-
tenden Fassung zur Genehmigung
vorgelegt worden. Die Bezirksre-
gierungKöln hat am 16.09.2020die
9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Bornheim
gemäß § 6 BauGB genehmigt. Das
Plangebiet liegt in der Ortschaft
Roisdorf und umfasst einen Be-
reich zwischen Herseler Straße,
Koblenzer Straße, Maarpfad und
einem Wirtschaftsweg. Ziel der
Planung ist die Änderung einer Ge-
mischten Baufläche in eine Wohn-
baufläche zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für Wohnbebauung. Die Ertei-
lung der Genehmigung wird hier-
mit bekannt gemacht.Mit dieser
Bekanntmachung wird die 9. Än-
derung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Bornheim in der Ort-
schaft Roisdorf gemäß § 6 BauGB
wirksam. Die 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit Begrün-
dung und der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 6 a BauGB
kann während der Dienststunden
im Stadtplanungs- und Liegen-
schaftsamt der Stadtverwaltung
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332
Bornheim von jedermann eingese-
hen werden. Über den Inhalt wird
auf Verlangen Auskunft erteilt.
Hinweis: Es wird darauf hingewie-

sen, dass gemäß § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.

1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGBbeacht-
liche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, unbeachtlich
werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der
Stadt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Weiter wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Geneh-

migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder
der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den
Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der
Stadt vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift

und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 02.10.2020
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler,
Bürgermeister

NachdemderWahlausschuss dasErgebnis der Stichwahl des/der Bürgermeisters/in festgestellt
hat, wird dieses gem. §§ 35 und 46b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i.V.m. §§ 63 und 75a
der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit bekanntgegeben.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Der Wahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Becker, Christoph (Wahlvorschlag Nr. 9) mit
12.213 Stimmenmehr gültige Stimmen auf sich vereinigt hat und damit gewählt ist.
Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl
- jeder Wahlberechtigte desWahlgebietes,
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der
Wahl teilgenommen haben, sowie
- die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 10.11.2020 ein-
schließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem §
40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten.
Der Einspruch ist bei demWahlleiter schriftlich einzureichen odermündlich zur Niederschrift zu
erklären.

Bornheim, den 07.10.2020
Stadt Bornheim
-Der Wahlleiter-
gez. Wolfgang Henseler

Stellten den Plan der zweiten Ausbauphase im Rathaus vor: Bürger-
meister Wolfgang Henseler mit den Telekom-Mitarbeitern Thomas
Benders und Frank Pischke (v.li.)

Wahlberechtigte 39.669

Wähler/innen 19.259

Ungültige Stimmen 86

Gültige Stimmen 19.173

Bewerber/in (Name)
Geburtsjahr
Name/n der Partei/en oder
Wählergruppe/n, Kennwort

PLZ, Wohnort
E-Mail/Postfach

Stimmen

1. Heller, Petra 1969
Christlich Demokratische Union
Deutschlands, Freie Demokratische
Partei, UnabhängigeWählergemein-
schaft/Forum
(CDU, FDP, UWG/ Forum)

53332 Bornheim
petra.heller@me.de / -

6.960

9. Becker, Christoph
1963
Einzelbewerber

53332 Bornheim
chr.becker@online.de / -

12.213


